
Gebührensatzung der Kath. Kirchengemeinde St. Wendelin
in Greven-Bockholt vom 13.04.2000

Erdbestattung

Reihengrab 30 Jahre 140,00 €

oder nur 1 Urne Bestattungsgebühren 465,00 €

2.10 m x 0.90 m zzgl. Friedhofsunterhaltungsgebühr *

605,00 €

Doppelwahlgrab 30 Jahre 276,00 €

 + 2 Urne Bestattungsgebühren 465,00 €

2.10 m x 2.10 m zzgl. Friedhofsunterhaltungsgebühr *

Nacherwerb pro Jahr 9,20 € 741,00 €

Kinderreihengrab 30 Jahre 75,00 €

bis vollend. 5. Lebensjahr Bestattungsgebühren 185,00 €

1.20 m x 0.60 m zzgl. Friedhofsunterhaltungsgebühr *

260,00 €

Feuerbestattung

Urnenbeisetzung in einem 30 Jahre 140,00 €

Erdreihengrab Bestattungsgebühren 130,00 €

2.10 m x 0.90 m zzgl. Friedhofsunterhaltungsgebühr *

270,00 €

Urnenbeisetzung in 30 Jahre

vorhandenem Erdgrab Bestattungsgebühren 130,00 €

zzgl. Friedhofsunterhaltungsgebühr *

130,00 €

zzgl. Nacherwerb der entspr. Jahre

Alle 5 Jahre wird pro Grabstelle die Friedhofsunterhaltungsgebühr von 25,50 € erhoben!

Der Friedhof ist nur für Einwohner, unabhängig von deren Weltanschauung oder religiösem

Bekenntnis, welche mit ihrem ersten Wohnsitz in Bockholt gemeldet sind und auch tatsächlich

dort wohnen. Ausnahmen davon müssen von der Friedhofsverwaltung genehmigt werden.
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